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§ 10 Bgld. VergRSG Parteien

Bgld. VergRSG - Burgenlandisches Vergaberechtsschutzgesetz - Bgld. VergRSG

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 06.09.2018

Parteien im Verfahren zur Erlassung einer einstweiligen Verfiigung sind die Antragstellerin oder der Antragsteller und
die Auftraggeberin oder der Auftraggeber. Soweit eine zentrale Beschaffungsstelle ein Vergabeverfahren oder Teile
eines Vergabeverfahrens als vergebende Stelle durchfihrt, tritt sie als Partei des Verfahrens zur Erlassung einer
einstweiligen Verfugung an die Stelle der Auftraggeberin oder des Auftraggebers. Die Auftraggeberin oder der
Auftraggeber kann, soweit die zentrale Beschaffungsstelle an seine Stelle tritt, dem Nachprifungsverfahren als
Nebenintervenientin oder als Nebenintervenient beitreten. § 17 Abs. 1,8 18 Abs. 1 und § 19 Abs. 1 ZPO sind sinngemaR
anzuwenden. Wird ein Vergabeverfahren von mehreren Auftraggeberinnen oder Auftraggebern gemeinsam
durchgefihrt, so bilden die in der Ausschreibung genannten Auftraggeberinnen oder Auftraggeber eine
Streitgenossenschaft im Verfahren zur Erlassung einer einstweiligen Verfligung. Die Bestimmungen der 88 14und 15
ZPO sind sinngemaRl anzuwenden.

In Kraft seit 22.08.2018 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/bgld_vergrsg/paragraf/17
https://www.jusline.at/gesetz/bgld_vergrsg/paragraf/18
https://www.jusline.at/gesetz/zpo/paragraf/19
https://www.jusline.at/gesetz/bgld_vergrsg/paragraf/14
file:///

	§ 10 Bgld. VergRSG Parteien
	Bgld. VergRSG - Burgenländisches Vergaberechtsschutzgesetz - Bgld. VergRSG


